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Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
Schreiben vom: 05.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu den Erfordernissen der Raumordnung werden 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Die Schienenverbindung, welche sich nördlich des Plangebietes 
befindet, wird um den Zusatz „für den Fernverkehr“ ergänzt.  
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Stadt Coswig (Anhalt): Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) 
Schreiben vom: 04.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Es wird davon ausgegangen, das mit Erschließungsstraße die Straße 
Buroer Feld gemeint ist. 
 
Diese Informationen werden in die Begründung zum Bebauungsplan 
(Kap. 7.2) aufgenommen. 
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Da die Menge von 96 m³/h für ein Gewerbegebiet i.d.R. nicht 
ausreicht wurde der bestehende Löschwasserteich beibehalten. 
 
Über die konkrete Bemessung des Löschwasserteiches ist im 
Rahmen der Erschließungsplanung zu entscheiden. 
 
Sollten sich Betriebe mit einem höheren Bedarf an Löschwasser 
ansiedeln, ist dieser im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen und von den privaten 
Bauherren umzusetzen. 



Bebauungsplan Nr. 26 „Haide Feld III“ der Stadt Coswig, Ortschaft Klieken – abwägungsrelevante Stellungnahmen aus §§ 3 (2)/ 4 (2) BauGB 

b. = berücksichtigt; n.b. = nicht berücksichtigt Seite 35 

 
 
 
Nr. 

 
 
 
Stellungnahme  

H
in

w
e
is

 

B
e
d

e
n
ke

n
 /
 

A
n
re

g
u
n
g

 

A
b
w

ä
g
u

n
g
   

 
 
Begründung 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits 

b. 
 
 

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH 
Schreiben vom: 18.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus beiliegendem Plan sind die derzeitigen Leitungsbestände 
ersichtlich. Die Versorgungsleitungen Gas und Strom sind bereits 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen und, wie gefordert, 
mit einem Schutzstreifen von beidseitig 2,5 m versehen. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan (Kap. 7.2) wird geändert, 
dass ein Anschluss an das Gasnetz nur an die Mitteldruckleitung, 
nicht an die Hochdruckleitung, möglich ist. Ergänzt wird außerdem, 
dass die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH Netzbetreiber in 
diesem Gebiet sind. 
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Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 
Schreiben vom: 05.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
Das WSV weist auf sein Schreiben vom 28.06.2012 hin und hält die 
darin gemachten Aussagen aufrecht.  
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) hat in ihrer Sitzung vom 
21.03.2013 einen Beschluss zur Abwägung der nach § 4 Abs. 1 
BauGB vorgebrachten Anregungen gefasst. Dieser Beschluss wird 
weiterhin aufrecht gehalten. 
In der Begründung zum Bebauungsplan (Kap. 7.2)  wird bereits darauf 
hingewiesen, dass eine Berührung mit dem WSV-eigenen 
Fernmeldekabel (entlang der B 187, im Überquerungsbereich der A9) 
durch die Baumaßnahme nicht auszuschließen ist.  
Die WSA wird im Rahmen der Erschließungsplanung beteiligt und vor 
Bauausführung hat der ausführende Baubetrieb generell von allen 
Versorgungsunternehmen Schachtscheine einzuholen. 
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Wittenberg-net 
Schreiben vom: 04.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen und die WB.net wird im 
Rahmen der Erschließungsplanung beteiligt.. 
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